
Buchbesprechungen

Die „Regulierte Selbstregulierung“ im

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Die umfangreiche Arbeit, eine Dissertation,
die von Dieter Dörrbetreut wurde, untersucht
die Zulässigkeit und die Grenzen des Auf-
sichtssystems der regulierten Selbstregulie-
rung im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
vom 1. April 2003 (JMStV), indem sie ihn –
soweit einschlägig – an verfassungs- und eu-
roparechtlichen Maßstäben misst. In diesem
System nehmen private Selbstkontrollein-
richtungen die Aufsicht über die ihnen an-
geschlossenen Anbieter wahr. Die Länder ge-
ben lediglich die gesetzlichen Voraussetzun-
gen vor und unterhalten eine Kontrolle über
die Selbstkontrolleinrichtungen. Im Ergeb-
nis hält die Arbeit diesen Weg zwar für gang-
bar, weil er nicht schlechthin gegen Verfas-
sungs- oder Europarecht verstößt, spürt aber
Defizite dieses Modells in Ansehung des De-
mokratieprinzips und der Rundfunkfreiheit
auf. Im Blick auf die Rundfunkfreiheit muss
die Aufsicht von sachkundigen und staats-
freien Gremien ausgeübt werden und eine
effektive – letztlich auch gerichtliche – Kon-
trolle sichergestellt sein. Schon hinsichtlich
der administrativen Aufsicht ist fragwürdig,
ob das dafür eingerichtete Organ – die Kom-
mission für Jugendmedienschutz (KJM) –
und ihre Befugnisse diesen Anforderungen
genügen. Die Rechtslage reicht gegenwär-
tig nicht aus, es besteht legislativer Nachbes-
serungsbedarf. 

Zu diesem deutlichen, sehr wohl bemer-
kenswerten und wohlerwogenen Ergebnis
kommt die Untersuchung auf einem langen
Weg. Seine Länge erklärt sich nicht nur dar-
aus, dass an zentraler Stelle verfassungs- und
europarechtliche Maßstäbe dargelegt wer-
den müssen, an denen dann geprüft wird,
sondern auch daraus, dass der Prüfungsge-
genstand zunächst ebenso darzustellen ist
wie die hinter dessen gegenwärtiger Gestalt
stehenden Konzepte der neuen Steuerung
und der Privatisierung. Das war mit der Auf-
gabenstellung unweigerlich verbunden, es
musste der Stoff in dieser Breite entwickelt
werden, wobei manche Gebiete für den re-
gulär ausgebildeten Juristen Neuland sind
und sozialwissenschaftliche, ökonomische
oder verwaltungswissenschaftliche Sichtwei-
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sen verlangen und damit zugleich mit einer
Fülle von Literatur konfrontieren, die man nur
bewältigen kann, wenn man einen inter-
disziplinären Zugang findet. Dies gilt beson-
ders für das Feld der sogenannten neuen
Steuerung und das der Privatisierung. Dabei
verzichtet die Untersuchung noch darauf, et-
wa durch einen Exkurs zu der allgemeineren
Frage vorzustoßen, ob die neuen Steuerungs-
modelle sich überhaupt in unser gegenwär-
tiges Verfassungsrecht einfügen lassen. Sie
hält aber an dessen Vorgaben dadurch fest,
dass sie das Demokratieprinzip in Gestalt des
Parlamentsvorbehalts, wonach die wesentli-
chen Dinge durch ein parlamentarisches Ge-
setz geregelt sein müssen, ebenso wie das ein-
schlägige, für die freie Meinungsbildung zen-
trale Grundrecht zum Maßstab macht.

Der Gang der Untersuchung lässt sich wie
folgt knapp beschreiben: Zunächst findet man
die Neuerungen des betreffenden Staatsver-
trags dargestellt. Zentral ist die KJM, die die
Aufsicht über die Selbstkontrolleinrichtun-
gen zu führen hat, wobei letzteren ein be-
schränkt überprüfbarer Beurteilungsspiel-
raum zusteht. Durch die KJM überwacht mit-
telbar der Staat die Privaten, die insoweit kei-
ne Hoheitsgewalt ausüben, vielmehr handelt
es sich um eine Teilprivatisierung von Auf-
sichtsbefugnissen über private Veranstalter,
ausgeübt durch deren Selbstkontrolleinrich-
tungen. Für diese Tätigkeit bedarf es gesetz-
licher Grundlagen; diese müssen vom Parla-
ment selbst geschaffen und rechtsstaatlich
hinreichend bestimmt sein. Die Rundfunk-
freiheit ergibt, dass die Gremien staatsfrei
ausgestaltet sein müssen. Die Prüfer müs-
sen über eine besondere Sachkunde und Er-
fahrung in Fragen des Jugendmedienschut-
zes verfügen. Außerdem bedarf es einer effek-
tiven hoheitlichen Kontrolle sowie – wie man
hier hinzufügen muss – einer entsprechen-
den gerichtlichen Kontrolle. Die Einbindung
oder – wenn man so will – Unterwerfung der
Anbieter unter Selbstkontrolleinrichtungen
verstößt nicht gegen deren Grundrechte –
es besteht mithin kein Privatisierungsver-
bot aus Grundrechten. Die Selbstkontrollein-
richtungen verfügen über subjektiv-öffent-
liche Rechte, nicht hoheitliche Befugnisse.
Diese Rechte sind den Einrichtungen erst und
dann nach einem angemessenen Verfahren
zu entziehen, wenn sie diese unzureichend
ausüben.

Europäische Gemeinschaft und Europa-
rat haben Selbstkontrolleinrichtungen gefor-
dert, was indes keine verbindlichen Vorgaben
für die Mitglied- bzw. Konventionsstaaten
ergibt. Bestimmungen der Fernsehrichtlinie
können auch durch die Selbstkontrolleinrich-
tungen umgesetzt werden. Sie als Private ha-
ben die Niederlassungsfreiheit ausländischer
Anbieter zu achten. Sie sind an Gemeinschafts-
grundrechte und Menschenrechte gemäß
Art. 10 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) im Wege mittelbarer
Drittwirkung gebunden. Die KJM ist ein Or-
gan der Landesmedienanstalten. Ihre Ent-
scheidungen sind für den Einzelfall rechtlich
verbindlich. Die KJM selbst ist zum Erlass von
Normen nur nach § 8 Abs. 1 und 2 sowie § 9
Abs. 1 JMStV befugt, im Übrigen sind die Lan-
desmedienanstalten für den Normerlass zu-
ständig. Die Ernennung der Mitglieder der
KJM durch die Obersten Jugendschutzbehör-
den von Bund und Ländern, deren Einfluss
auf die Finanzierung und der Einfluss der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-
dien (BPjM) im Rahmen des Indizierungsver-
fahrens auf die Prüftätigkeit der KJM ver-
stoßen gegen die Rundfunkfreiheit unter As-
pekten der Staatsfreiheit sowie gegen den
Parlamentsvorbehalt als Ausdruck des Demo-
kratieprinzips, weshalb die Vorschriften an-
zupassen sind, sofern dies nicht schon gesche-
hen ist. Das ergibt sich auch aus der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Zudem wurde bei der Besetzung der KJM
nicht auf die entsprechende Qualifikation der
Prüfer geachtet, was die insoweit vorhande-
nen Vorschriften ebenfalls in Konflikt mit den
genannten Rechten und Grundsätzen der Ver-
fassung bringt und diese Vorschriften nichtig
macht. Zudem ist die hoheitliche Kontrolle
über das System unzureichend und daher in-
effektiv. Weiterhin ist die Unabhängigkeit der
Selbstkontrolleinrichtungen von den zu über-
wachenden Anbietern nicht gesetzlich ge-
währleistet. Das kann zu einem Absinken des
Jugendmedienschutzes wesentlich beitra-
gen. Die KJM verfügt nicht über hinreichen-
de Sanktionsinstrumente: Der Widerruf der
Anerkennung ist in diesem Sinne nicht effek-
tiv und reicht daher nicht aus. Für die oben
schon genannte Anerkennung eines einge-
schränkten Beurteilungsspielraums liegen
die nach der Rechtsprechung erforderlichen
Voraussetzungen nicht vor. Die Verwaltungs-

vorschriften, die die KJM erlassen kann, sind
von unterschiedlicher Qualität, teils sind sie
außenwirksam im Verhältnis zu den Anbie-
tern, teils haben sie nur interne Wirkung ge-
genüber den Selbstkontrolleinrichtungen,
wobei norminterpretierende interne Verwal-
tungsvorschriften gegenüber den Selbstkon-
trolleinrichtungen einen etwaigen Beurtei-
lungsspielraum nach verfassungsrechtlich
geprägten Grundsätzen des allgemeinen Ver-
waltungsrechts nicht einschränken können.
Gegenwärtig treffen die Selbstkontrollein-
richtungen selbstständige Entscheidungen
über die Jugendgefährdung oder Entwick-
lungsbeeinträchtigung eines Angebots. Die
KJM darf, wenn sich die Selbstkontrollein-
richtung an ihre Prüfvorgaben hält, keine
Überschreitung des Beurteilungsspielraums
nach § 20 Abs. 3 und 5 JMStV annehmen, da
diese Vorgaben Legalisierungswirkung ent-
falten, während es anders liegt, wenn es um
Richtlinien der Selbstkontrolleinrichtungen
nach § 8 Abs. 1 und 2 bzw. § 9 Abs. 1 JMStV
geht – ersichtlich ebenfalls sensible, verwal-
tungsrechtlich ausgeformte Anforderungen.

Die Arbeit verwertet die vorhandene Li-
teratur umfassend. Sie ist gut aufgebaut und
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übersichtlich gehalten. Deshalb lassen sich
die Ausführungen auch zu Einzelfragen gut
auffinden, obwohl ein Register und ein Ab-
kürzungsverzeichnis fehlen. Der Stil ist gut
lesbar und die oben explizierten Ergebnisse
sind unmissverständlich. Man kann der Ar-
beit nur Erfolg wünschen, zumal es der Pra-
xis oft hilft, wenn auf besonderen, politisch
sensiblen und von zahlreichen Interessen do-
minierten Rechtsgebieten deutliche und auch
für die Gerichte hilfreiche Untersuchungen
vorliegen. Solch eine Arbeit zu lesen, macht
Spaß, und daher kann nur empfohlen wer-
den, dies zu tun.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

Europäischer Jugendschutz für das 

Fernsehen

Die Finanzierung von Studienaufenthalten
im europäischen Ausland durch die Euro-
päische Union schlägt sich auch in der Dis-
sertationsliteratur nieder: Es finden sich zu-
nehmend Doktorarbeiten, die auch inner-
europäisch solche Rechtsordnungen verglei-
chen, die man sich nicht mit in den Schulen
gängigen Sprachen erschließen kann. So liegt
es auch hier, bei einer von Dieter Dörr betreu-
ten Dissertation: Die Autorin hat nicht nur an
deutschen Universitäten, sondern auch in
Krakau studiert und dann in einem Europäi-
schen Graduiertenkolleg „Systemtransfor-
mation und Wirtschaftsintegration im zusam-
menwachsenden Europa“ an ihrer Studie zum
Jugendschutz gearbeitet, weshalb das Buch
gewiss auch weitere, namentlich ungenann-
te Väter hat. Über das Heidelberger Kolleg
wurde sie von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft gefördert.

Der Jugendschutz stand von Anfang an
auf der Agenda eines Fernsehens ohne Gren-
zen in Europa. Ebenso wie werbe- und film-
förderrechtliche Regelungen waren auch Be-
stimmungen zum Jugendschutz schon in der
ersten Fassung der Fernsehrichtlinie zu fin-
den. Nicht anders ist das in den Regelungen
ihrer jetzigen Neufassung – der zweiten Re-
vision – als Richtlinie über audiovisuelle Me-
diendienste, die bis Ende 2009 umgesetzt sein
sollte. 

Unbeschadet dieser Richtlinie und ihrer
Maßstäbe kann ein Bedarf an Harmonisie-
rung bestehen, der über sie hinausgeht. Dies
mag sich insbesondere am Beispiel der Prä-
senz von Gewalt in einschlägigen Sendungen
leicht veranschaulichen lassen. Dabei blieb
die kompetenzrechtliche Lage immer prekär;
zwischen homogenisierendem Dienstleis-
tungsmarkt und vielfältiger Medienkultur an-
gesiedelt, war der Spielraum für europäische
Regelungen gering, sodass sich der Harmo-
nisierungsbedarf schon daraus ergab, dass
die Mitgliedstaaten – weithin auf sich gestellt
– das Feld beackern müssen und sich dabei
naturgemäß die Frage stellt, ob sie nicht un-
tereinander zu Parallelregelungen finden und
so die Kompetenzfrage überspielen können
und sollten. Arbeitet man auf diesem Gebiet,
so ist zu begründen, weshalb man bestimm-
te Länder bearbeitet. Dabei spielt hier eine

Rolle, dass das niederländische und das bri-
tische Aufsichtssystem als zukunftsweisend
gelten, während Polen spezifisch osteuropäi-
sche Probleme postkommunistischer Staaten
zu bewältigen hat und Deutschland bisher ei-
nem traditionellen Aufsichtsmodell treu ge-
blieben ist, also weder solche Probleme abzu-
arbeiten hat, noch innovativ tätig geworden
ist. Das hat sich erst jüngst geändert, indem
nun hier ein Modell „regulierter Selbstregulie-
rung“ realisiert wird, das zugleich Elemente
einer „Koregulierung“ verwirklicht. Die grenz-
überschreitende Verbreitung entsprechender
Dienste und Materialien wird dadurch noch
nicht gebannt; aber je mehr Studien die Sach-
probleme aufgreifen und analysieren, Rege-
lungsmodelle diskutieren und untersuchen,
desto wahrscheinlicher wird ein gemeinsa-
mes Bewusstsein von dem, was geboten, und
dem, was möglich ist. Allerdings besteht
manchmal auch die Gefahr, dass Besonder-
heiten eines föderativen Systems dabei eben-
so untergehen wie die daraus resultierenden
unterschiedlichen Regelungsmuster für pri-
vate und öffentlich-rechtliche Medienange-
bote. Letztere haben eine Binnenkontrolle
vorgeschaltet und eingeübt; das fehlt im pri-
vaten Sektor. Entsprechend fällt auch das
Kompensationsinteresse an Modellen der
Selbstregulierung unterschiedlich aus. Die
Gründe solcher Unterschiede dürfen ebenso
wenig verwischt werden wie diejenigen der
genannten prekären europäischen Kompe-
tenzlage. Die sozusagen „nachgelagerte“
Selbstregulierung arbeitet notwendig mit an-
deren Rastern als eine Binnenkontrolle. Auch
haben überprüfende Verfahren hier eine an-
dere Funktion, weil sie auf Organe einer
Selbstverwaltung Privater wirken. Diese Ver-
fahrensstrukturen sind im öffentlich-recht-
lichen Sektor kaum von Bedeutung. Das wird
sich kaum rasch ändern, zumal wenn es bei
der eigenständigen Regelung in diesem Sek-
tor bleibt. Dagegen stehen zwar gewisse
Neigungen der Politik; sie sind aber offen-
sichtlich darauf gerichtet, die tradierten rund-
funkverfassungsrechtlichen Strukturen die-
ses Sektors schlicht auszublenden und so ein
rechtspolitisches Interesse präsentabel er-
scheinen zu lassen – ein leicht durchschauba-
res Manöver.

Das Interesse der Arbeit ist unabhängig
davon rechtspolitisch, indem es Regelungen
vergleicht, Verbesserungen vorschlägt und
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